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(7) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen er-
höht werden. 

§ 3
Struktur

Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig 
– Leibniz Institut für Biodiversität der Tiere gliedert 
sich in folgende Bereiche:

–  Zentrum für Taxonomie und Evolutionsforschung

–  Zentrum für Molekulare Biodiversitätsforschung

–  Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungen

–  Verwaltung und Zentrale Dienste

§ 4
Organe

Organe der Stiftung sind gemäß § 5 Errichtungsgesetz:

1. der Stiftungsrat,

2.  die Direktorin oder der Direktor,

3.  der Wissenschaftliche Beirat.

§ 5
Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht gemäß § 6 Absatz 1 Errich-
tungsgesetz aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter 
des Landes, des Bundes und der Universität Bonn sowie 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Wissen-
schaftlichen Beirats.1

(2) Dem Stiftungsrat gehören darüber hinaus bis zu sie-
ben weitere Personen an. Sie werden von dem für For-
schung zuständigen Ministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen im Einvernehmen mit dem für Forschung 
zuständigen Ministerium des Bundes berufen. Diese Per-
sonen sollen in besonderer Weise geeignet sein, die Auf-
gaben des Stiftungsrats zu unterstützen. Bei ihrer Beru-
fung ist das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW zu 
beachten.

(3) Die Berufung der in Absatz  2 genannten Mitglieder 
des Stiftungsrates erfolgt für die Dauer von vier Jahren. 
Die einmalige Wiederberufung ist zulässig. 

(4) Den Vorsitz des Stiftungsrates hat die Vertreterin 
oder der Vertreter des für Forschung zuständigen Minis-
teriums des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Stellver-
tretung hat die Vertreterin oder der Vertreter des zu-
ständigen Bundesministeriums. Der Stiftungsrat kann 
auch ein anderes Mitglied aus seiner Mitte als Vorsit-
zende oder Vorsitzenden oder als Stellvertretung wäh-
len. 

(5) Die Tätigkeit der Mitglieder des Stiftungsrates ist 
ehrenamtlich. Die entstandenen notwendigen und an-
gemessenen Auslagen werden entsprechend der gelten-
den Regelungen des Landesreisekostengesetzes NRW 
(LRKG) erstattet, soweit eine Kostenerstattung nicht 
durch Dritte geleistet wird.

§ 6 
Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat überwacht die Rechtmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stiftungstä-
tigkeit. Er hat ein umfassendes Informationsrecht.

(2) Der Stiftungsrat hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.   Er beschließt über den Erlass und die Änderung der 
Satzung,

1 Nach §  6 Abs.  1 des Errichtungsgesetzes ist die Vorsitzende oder der 
Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats stimmberechtigtes Mit-
glied im Stiftungsrat. Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft empfi ehlt 
(nur) eine beratende Mitgliedschaft im Aufsichtsgremium (SEN 
0062/07 i. d. F. vom 23.11.2006). Die Umsetzung dieser Empfehlung ist 
vorgemerkt und wird bei Gelegenheit einer Änderung des Errichtungs-
gesetzes erfolgen. Danach wird auch die Satzung entsprechend ange-
passt. 

I.
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Satzung der Stiftung 
„Zoologisches Forschungsmuseum Alexander 

Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität 
der Tiere“ (ZFMK)

v. 10. 12. 2014

Die Stiftung „Zoologisches Forschungsmuseum Alexan-
der Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der 
Tiere“ gibt sich gemäß § 3 des Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Zoologisches Forschungsmuseum Alex-
ander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der 
Tiere“ vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 507) – im 
Folgenden „Errichtungsgesetz“ – folgende Satzung.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz

(1) Die Stiftung führt den Namen „Zoologisches For-
schungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für 
Biodiversität der Tiere“.

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts und hat ihren Sitz in Bonn.

§ 2
Zweck und Aufgaben der Stiftung; Stiftungsvermögen

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck 
der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, Bildung und Kultur wie sie in § 2 Absatz 1 
des Errichtungsgesetzes konkretisiert ist. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht durch Erfüllung der nachfol-
gend näher beschriebenen Aufgaben. 

(2) Die Aufgaben der Stiftung ergeben sich aus § 2 Ab-
satz 1 des Errichtungsgesetzes. Insbesondere ist es Auf-
gabe der Stiftung 

1.   eine Forschungseinrichtung auf dem Themengebiet 
der zoologischen Artenvielfalt (insbesondere Taxono-
mie und Systematik, Inventarisierung und Schutz der 
Biodiversität, Phylogenie und Evolutionsforschung) 
und Wissenschaftsgeschichte, sowie ein entsprechen-
der Lehr- und Lernort zu sein, 

2.   ein naturkundliches und wissenschaftshistorisches 
Sammlungs-, Dokumentations- und Servicezentrum 
zu sein,

3.   zu Fragen der zoologischen Artenvielfalt, der Verän-
derung von Biodiversität durch Umweltfaktoren und 
durch Evolutionsprozesse unentgeltlich beratend tä-
tig zu sein,

4.   ein Ort der öffentlichen Bildung und Teilhabe im Be-
reich der zoologischen Artenvielfalt, insbesondere 
durch Unterhalt und Weiterentwicklung von ständi-
gen Ausstellungen sowie Durchführung von wech-
selnden Sonderausstellungen und öffentlichen Veran-
staltungen zu sein und

5.   ein gesellschaftliches und kulturelles Forum für Wis-
senschaftsdialog zu bieten.

(3) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die der Stiftung zur Verfügung stehenden Mittel 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Stifterin und ihre Rechtsnachfolger – sofern 
sie nicht selbst als steuerbegünstigt anerkannt sind – er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 

(5) Die Stiftung darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

(6) Bei Aufl ösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei 
Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Stif-
tungsvermögen an das Land Nordrhein-Westfalen, das 
es unmittelbar und ausschließlich für wissenschaftliche 
Zwecke zu verwenden hat. 
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(2) Die Bestellung der Direktorin oder des Direktors er-
folgt im Rahmen einer gemeinsamen Berufung mit einer 
Universität. Die Stelle ist öffentlich auszuschreiben.

(3) Die Direktorin oder der Direktor hat zwei Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter, die durch den Stiftungs-
rat auf fünf Jahre bestellt werden. Wiederbestellung ist 
möglich. Die stellvertretende wissenschaftliche Direkto-
rin oder der stellvertretende wissenschaftliche Direktor 
vertritt die Direktorin oder den Direktor in allen wissen-
schaftlichen Angelegenheiten und der Leitung des Insti-
tuts. Die kaufmännische Geschäftsführerin oder der 
kaufmännische Geschäftsführer vertritt die Direktorin 
oder den Direktor in administrativen Angelegenheiten.

§ 9 
Aufgaben der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Direktorin oder der Direktor führt die laufenden 
Geschäfte der Stiftung, sofern nicht ein anderes Organ 
zuständig ist oder der Stiftungsrat sich im Einzelfall die 
Entscheidung vorbehalten hat. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

1.   Sie oder er leitet die Stiftung und vertritt sie nach 
außen,

2.   sie oder er bereitet die Beschlüsse des Stiftungsrates 
vor und vollzieht die gefassten Beschlüsse,

3.   sie oder er erstellt das Programmbudget einschließ-
lich des Wirtschaftsplans und der mittelfristigen Fi-
nanzplanung, 

4.   sie oder er erstellt den Jahresbericht und Jahresab-
schluss, 

5.   sie oder er unterbreitet dem Stiftungsrat einen Vor-
schlag für die Besetzung der Geschäftsführung sowie 
für die Benennung der Rechnungsprüferinnen oder 
Rechnungsprüfer,

6.   sie oder er ist dienstvorgesetzte Stelle des Personals 
der Stiftung und trifft die dienst- und arbeitsrechtli-
chen Entscheidungen.

§ 10
Geschäftsführung

(1) Die kaufmännische Geschäftsführerin oder der kauf-
männische Geschäftsführer wird vom Stiftungsrat für 
die Dauer von fünf Jahren bestellt. Sie oder er vertritt 
die Direktorin oder den Direktor gemäß § 8 Abs. 3 in ad-
ministrativen Angelegenheiten. Die Wiederbestellung ist 
zulässig. Die Stelle ist öffentlich auszuschreiben. 

(2) Die kaufmännische Geschäftsführerin oder der kauf-
männische Geschäftsführer unterstützt die Direktorin 
oder den Direktor bei der Führung der laufenden Ge-
schäfte der Stiftung. Sie oder er nimmt die Aufgaben der 
Beauftragten oder des Beauftragten für den Haushalt 
(BdH) gemäß § 9 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) 
wahr.

(3) Die Aufgaben und Kompetenzen der kaufmänni-
schen Geschäftsführerin oder des kaufmännischen Ge-
schäftsführers regelt eine Geschäftsordnung, die der Zu-
stimmung des Stiftungsrates bedarf. 

§ 11
Wissenschaftlicher Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens 
fünf und bis zu acht international angesehenen, im Be-
rufsleben stehenden, externen Mitgliedern, die den For-
schungsschwerpunkten des Museums fachlich nahe ste-
hen. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates 
werden vom Stiftungsrat berufen. Die Berufung erfolgt 
auf vier Jahre. Die einmalige Wiederberufung ist mög-
lich. 

(2) Der wissenschaftliche Beirat wählt aus seiner Mitte 
mit einfacher Mehrheit eine Vorsitzende oder einen Vor-
sitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter.

2.   er beschließt das jährliche Programmbudget ein-
schließlich des Wirtschaftsplans,

3.   er stellt den Jahresabschluss fest und entlastet die 
Direktorin oder den Direktor,

4.   er nimmt den Jahresbericht der Direktorin oder des 
Direktors entgegen,

5.   er beschließt über die Bestellung und die Abberufung 
der Direktorin oder des Direktors sowie deren Stell-
vertretung, der kaufmännischen Geschäftsführerin 
oder des kaufmännischen Geschäftsführers sowie der 
Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats,

6.   er beschließt über die Bestellung der Rechnungs-
prüferinnen oder der Rechnungsprüfer.

(3) Der vorherigen Zustimmung des Stiftungsrates be-
dürfen

1.   Rechtsgeschäfte, die über den Rahmen der laufenden 
Geschäfte hinausgehen und der Stiftung über ein 
Jahr hinausgehende Verpfl ichtungen auferlegen und

2.  wesentliche organisatorische Änderungen.

§ 7 
Sitzungen des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat tagt mindestens zweimal jährlich 
und wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 
schriftlich einberufen. Die Einladung ist mindestens drei 
Wochen vor dem Sitzungstermin zu versenden. Mit der 
Einladung werden eine Tagesordnung sowie die Be-
schlussvorlagen übersandt. Über die Sitzungen des Stif-
tungsrates wird ein Protokoll erstellt. 

(2) In eiligen Fällen kann die Vorsitzende oder der Vor-
sitzende ohne Abhaltung einer Sitzung Beschlüsse im 
schriftlichen Umlaufverfahren herbeiführen. 

(3) Beschlussfähigkeit des Stiftungsrates ist gegeben, 
wenn zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend sind. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende, bei 
Verhinderung die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
muss anwesend sein.

(4) Beschlüsse des Stiftungsrates werden mit der Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden.

(5) Im Stiftungsrat hat jedes anwesende, stimmberech-
tigte Mitglied grundsätzlich eine Stimme. Abwesende 
Mitglieder können ihr Stimmrecht durch schriftliche 
Vollmacht auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied 
des Stiftungsrates übertragen, wobei ein stimmberech-
tigtes Mitglied dann maximal zwei Stimmen haben darf. 

(6) Die Mitglieder des Stiftungsrates nach §  5 Abs.  1 
können sich im Falle ihrer Verhinderung vertreten las-
sen. 

(7) Beschlüsse

1.   zu Fragen von forschungs- und wissenschaftspoliti-
scher Bedeutung oder

2.  mit erheblichen fi nanziellen Auswirkungen oder 

3.  in Bezug auf das Leitungspersonal der Stiftung oder 

4.  zu Angelegenheit des § 6 Absatz 3 dieser Satzung

bedürfen der Zustimmung der Vertreterin oder des Ver-
treters des Landes sowie des Bundes.

(8) Die Direktorin oder der Direktor, die kaufmännische 
Geschäftsführerin oder der kaufmännische Geschäfts-
führer, die oder der Vorsitzende des Personalrats sowie 
die Gleichstellungsbeauftragte nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Stiftungsrates teil.

§ 8 
Direktorin oder Direktor

(1) Die Direktorin oder der Direktor wird vom Stif-
tungsrat bestellt. Die Bestellung erfolgt auf fünf Jahre. 
Wiederbestellung ist möglich.
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grammbudget einschließlich eines Wirtschaftsplans, der 
alle zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthält. 
Das Programmbudget bildet die Grundlage für die Er-
träge und Aufwendungen; ihm ist als Anlage eine Über-
sicht über die Stellen der Stiftung beizufügen. 

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres erstellt die Direktorin oder der Direktor 
den Jahresabschluss. Die Rechnungsprüferin oder der 
Rechnungsprüfer prüft den Jahresabschluss darauf, ob 
die Mittel entsprechend dem Stiftungszweck gemäß § 2 
Errichtungsgesetz verwendet wurden und ob Wirt-
schaftsführung und Rechnungslegung den Vorschriften 
des § 4 Errichtungsgesetz sowie des Absatzes 1 entspro-
chen haben. Die Direktorin oder der Direktor hat der 
Rechnungsprüferin oder dem Rechnungsprüfer Aus-
künfte zur Haushalts- und Wirtschaftsführung zu ertei-
len und auf Verlangen Einblick in sämtliche Geschäfts-
unterlagen zu gewähren. Die Rechnungsprüferin oder 
der Rechnungs prüfer erstellt über das Ergebnis der Prü-
fung einen Prüfbericht. Die Direktorin oder der Direktor 
legt den Jahresabschluss zusammen mit dem Prüfbericht 
der Rechnungsprüferin oder des Rechnungsprüfers, der 
Vermögensübersicht sowie dem Jahresbericht unverzüg-
lich dem Stiftungsrat vor. 

(5) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung 
unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof 
Nordrhein-Westfalen sowie den Bundesrechnungshof.

§ 15
Satzungsänderung

Änderungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stif-
tungsrates und der Genehmigung durch das für For-
schung zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

§ 16
Anzeigepfl ichten gegenüber dem Finanzamt

Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auf-
lösung der Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt an-
zuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der 
Stiftung betreffen, ist zuvor die Stellungnahme des Fi-
nanzamtes zur Steuerbegünstigung einzuholen. 

§ 17 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-West-
falen in Kraft.

Düsseldorf, den 10. Dezember 2014

Dr. Michael H. W a p p e l h o r s t

Vorsitzender des Stiftungsrates

– MBl. NRW. 2014 S. 860
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Allgemeine Richtlinie zur Förderung von 
Projekten und Einrichtungen auf dem Gebiet der 

Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung
RdErl. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport – 422-03.0
v. 30. 12. 2014

Diese Richtlinie wird gemäß § 28 Absatz 2 des Kultur-
fördergesetzes NRW im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium und dem Ministerium für Inneres und Kom-
munales sowie gemäß §  44 Absatz  1 Satz  4 der 
Landeshaushaltsordnung mit dem Landesrechnungshof 
erlassen. Sie ist im Geltungsbereich des Gesetzes nach 
§ 1 Kulturfördergesetz NRW anzuwenden. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Beirates ist ehrenamtlich. Die entstandenen notwendi-
gen und angemessenen Auslagen werden entsprechend 
der geltenden Regelungen des Landesreisekostengesetzes 
NRW (LRKG) erstattet, soweit eine Kostenerstattung 
nicht durch Dritte geleistet wird.

§ 12 
Aufgaben des wissenschaftlichen Beirats

(1) Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, die 
wissenschaftliche Tätigkeit und Entwicklung des Insti-
tuts kritisch zu begleiten und zu fördern. Insbesondere 
hat er die Aufgabe,

1.   die Direktorin oder den Direktor der Stiftung bei der 
mittelfristigen Forschungs- und Entwicklungspla-
nung sowie bei nationalen und internationalen Ko-
operationen zu beraten,

2.   zum Entwurf des Programmbudgets Stellung zu neh-
men und Empfehlungen zum Ressourceneinsatz zu 
geben,

3.   den Stiftungsrat bei der Gewinnung von Leitungs-
personal und bei wichtigen Entscheidungen zur Wei-
terentwicklung der Stiftung zu unterstützen, 

4.   die Forschungs-, Service- und Beratungsleistungen 
der einzelnen Arbeitseinheiten in regelmäßigen Ab-
ständen im Dialog mit Leitung und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern, ggf. unter Beteiligung externer 
Sachverständiger, zu bewerten,

5.   dem Stiftungsrat über die Bewertung zu berichten. 

(2) Der wissenschaftliche Beirat soll in wichtigen fach-
wissenschaftlichen Fragen rechtzeitig unterrichtet wer-
den. Er ist insbesondere zum Arbeitsprogramm, zur Per-
spektivplanung und zur langfristigen Strategie zu hören 
und zu beteiligen.

(3) Vor der Bestellung der zweiten Leitungsebene ist der 
Wissenschaftliche Beirat zu hören.

§ 13 
Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats

(1) Der Wissenschaftliche Beirat tagt mindestens einmal 
jährlich und wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsit-
zenden schriftlich einberufen. Die Einladung ist mindes-
tens drei Wochen vor dem Sitzungstermin zu versenden. 
Mit der Einladung wird eine Tagesordnung übersandt. 
Über die Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats wird 
ein Protokoll erstellt. Der Wissenschaftliche Beirat kann 
sich eine Geschäftsordnung geben.

(2) In eiligen Fällen kann die Vorsitzende oder der Vor-
sitzende ohne Abhaltung einer Sitzung Beschlüsse im 
schriftlichen Umlaufverfahren herbeiführen. 

(3) Beschlussfähigkeit des Wissenschaftlichen Beirats ist 
gegeben, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an-
wesend sind. 

(4) Beschlüsse des Wissenschaftlichen Beirats werden 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden.

§ 14
Wirtschaftsplan, Jahresabschluss und sonstige 

Vorschriften

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen erfolgen 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Buchführung und 
Rechnungslegung erfolgen nach Bewirtschaftungsgrund-
sätzen, die mit dem Programmbudget einschließlich des 
Wirtschaftsplans in Kraft gesetzt werden. Im Übrigen 
gelten die Rechtsvorschriften des Landes Nordrhein-
Westfalen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen und über die Rechnungsprüfung sowie die hierzu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Im Einklang mit den Haushaltsaufstellungsverfahren 
der Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) erstellt 
die Direktorin oder der Direktor ein jährliches Pro-
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Das Land fördert Kultur, Kunst und kulturelle Bildung 

a)   bei Zuwendungsempfängerinnen nach Nummer  3 a) 
durch Projektförderungen und

b)   bei sonstigen Zuwendungsempfängerinnen und Zu-
wendungsempfängern durch institutionelle Förde-
rungen und durch Projektförderungen.

4.2
Finanzierungsart

Das Land kann Zuwendungen grundsätzlich in Form 
von Anteilsfi nanzierungen, Fehlbedarfsfi nanzierungen 
oder Festbetragsfi nanzierungen bewilligen. Die Zuwen-
dung kann in Form der Festbetragsfi nanzierung gewährt 
werden, wenn die Einnahmen- und Ausgabenpositionen 
des Kosten- und Finanzierungsplans aufgrund besonde-
rer Erfahrungswerte verlässlich und nachvollziehbar be-
gründet geschätzt werden können.

Unabhängig davon wird die Förderung grundsätzlich in 
Form einer Festbetragsfi nanzierung gewährt, wenn die 
Zuwendung des Landes nicht mehr als 50 vom Hundert 
der Gesamtausgaben ausmacht und die Zuwendungs-
höhe nicht mehr als 50.000 Euro beträgt. 

4.3
Bemessungsgrundlage 

a)  Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements
  Bürgerschaftliches Engagement in Form von freiwil-

ligen, unentgeltlichen Arbeiten kann bei der Förde-
rung nach dieser Richtlinie auf Grundlage der Richt-
linie zur Berücksichtigung von bürgerschaftlichem 
Engagement bei der Gewährung von Zuwendungen 
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport – 112 (BdH) – 
14-01-01 – in der jeweils gültigen Fassung (SMBl. 
NRW. 631) als fi ktive Ausgabe in die Bemessungs-
grundlage einbezogen werden.

b)  Zuwendungsfähige Ausgaben
  Bei Projektförderung von Zuwendungsempfängern 

nach Nummer 3 b) können in begründeten Einzelfäl-
len auch allgemeine Ausgaben als zuwendungsfähig 
anerkannt werden, wenn sie dem jeweiligen Projekt 
zugerechnet werden können.

4.4
Sponsoringmittel

Die Bewilligungsbehörde kann für den Einzelfall be-
stimmen, dass für den Projekt-Zweck eingeworbene 
Sponsoringmittel bei der Bemessung einer Zuwendung 
außer Betracht bleiben, soweit der Zuwendungsempfän-
gerin oder dem Zuwendungsempfänger ein aus eigenen 
Mitteln zu erbringender Eigenanteil in Höhe von 10 vom 
Hundert der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ver-
bleibt und Bundes- oder EU-Recht nicht entgegensteht.

4.5
Versicherungsverbot

Gemäß Nr. 1.4 ANBest-I der VV zu § 44 LHO dürfen Zu-
wendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 
Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen 
nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich vor-
geschrieben ist.

Ausnahmen hierzu sind im Zuwendungsbereich Kultur-
förderung aus Gründen der wirtschaftlichen und sparsa-
men Mittelverwendung möglich, wenn unabhängig von 
der Förderhöhe oder dem Fördersatz die Zuwendungs-
empfängerin bzw. der Zuwendungsempfänger im Einzel-
fall nachvollziehbar begründet, dass der Abschluss einer 
Versicherung die wirtschaftlichere Lösung ist.

5
Verfahren

Das Land fördert auf schriftlichen Antrag, der in der 
Regel bei der zuständigen Bewilligungsbehörde einzu-
reichen ist. Bewilligungsbehörde ist in der Regel die zu-
ständige Bezirksregierung. Die kulturfachliche För-
derentscheidung trifft das für Kultur zuständige 
Ministerium, soweit das Ministerium diese Entscheidung 
nicht an die Bewilligungsbehörde oder eine andere Stelle 
delegiert hat.

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Zuwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Förderung von Kultur, Kunst 
und kultureller Bildung durch das Land Nordrhein-
Westfalen.

1.2
Rechtsgrundlage

Die Kulturförderung ist auf der Grundlage des Kultur-
fördergesetzes NRW vorzunehmen. Die zuwendungs-
rechtliche Umsetzung der Förderungen des Landes 
 aufgrund des Kulturfördergesetzes NRW erfolgt grund-
sätzlich auf der Grundlage der §§  23 und 44 Landes-
haushaltsordnung einschließlich der dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften. Ein Rechtsanspruch auf För-
derung besteht nicht; vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.3
Fachbezogene Pauschalen und Förderung gemeinnützi-
ger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

Die Förderrichtlinie gilt gemäß §§  29 Absatz  6, 30 Ab-
satz 3 des Haushaltsgesetzes nicht für die im jährlichen 
Haushaltsplan geregelten fachbezogenen Pauschalen 
(§  29 Haushaltsgesetz) und die Weiterleitung von Kon-
zessionseinnahmen aus Glücksspielen (§ 30 Haushaltsge-
setz).

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Maßnahmen der im Teil 3 des Kultur-
fördergesetzes NRW benannten Handlungsfelder:

a)   Förderung der kulturellen Infrastruktur (§ 6 Kultur-
fördergesetz NRW),

b)  Förderung der Künste (§ 7 Kulturfördergesetz NRW),

c)   Erhalt des kulturellen Erbes (§ 8 Kulturfördergesetz 
NRW), 

d)   Förderung der kulturellen Bildung (§ 9 Kulturförder-
gesetz NRW),

e)   Förderung der Bibliotheken (§ 10 Kulturfördergesetz 
NRW), 

f)   Förderung der Freien Szene und der Soziokultur 
(§ 11 Kulturfördergesetz NRW), 

g)   Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft (§  12 
Kulturfördergesetz NRW), 

h)   Förderung der Breitenkultur (§ 13 Kulturfördergesetz 
NRW), 

i)   Kultur und gesellschaftlicher Wandel (§  14 Kultur-
fördergesetz NRW), 

j)   Kultur und Strukturwandel (§ 15 Kulturfördergesetz 
NRW),

k)   Förderung interkommunaler Kooperation (§ 16 Kul-
turfördergesetz NRW),

l)  Experimente (§ 17 Kulturfördergesetz NRW).

3
Zuwendungsempfängerin / Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind 

a)  die Gemeinden und Gemeindeverbände, 

b)   sonstige juristische Personen des öffentlichen und 
privaten Rechts, Personenverbünde und Einzelperso-
nen, soweit sie in einem der im Teil 3 des Kulturför-
dergesetzes NRW genannten Handlungsfelder tätig 
sind.

4
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1
Zuwendungsarten 
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lichen Rentenversicherung droht oder der Versor-
gungsauftrag nicht mehr erfüllt werden kann. 4An-
passungen von Rentenpunkten, die zum Ausgleich 
einer Absenkung des Rentenbemessungsfaktors er-
folgt sind, können bei einer Erhöhung des Rentenbe-
messungsfaktors durch Beschluss des Verwaltungs-
rats ganz oder teilweise wieder zurückgenommen 
werden.“

 b) Absatz 7 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „2Die Widerrufl ichkeit nach Absatz 6 Satz 4 und 
nach § 38 Abs. 3 bleibt unberührt.“

 c) Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

   „(8) Der Anspruch auf Versorgungsleistungen 
richtet sich nach den bei Eintritt des Versor-
gungsfalls geltenden Vorschriften, soweit sich 
nicht aus den folgenden Vorschriften anderes er-
gibt.“

3.   In § 28 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „gemäß § 32 
Abs. 3 erhöhte“ durch die Worte „gemäß § 32 Abs. 9 
ermittelte“ ersetzt.

4.  § 32 erhält folgende Fassung:

 „§ 32
 Höhe der Anwartschaften, des Altersruhegelds 
 und des vorgezogenen Altersruhegelds

  (1) Der Jahresbetrag des Altersruhegelds ist das in 
Euro ausgewiesene Produkt der individuell erreich-
ten Rentenpunkte (Absatz  5) und des Rentenbemes-
sungsfaktors (Absatz 6).

  (2) 1Die Anzahl der Rentenpunkte ergibt sich aus der 
Multiplikation der von dem Mitglied entrichteten 
Beiträge und freiwilligen Mehrzahlungen mit dem je-
weils zutreffenden Bewertungsprozentsatz. 2Die Höhe 
des Bewertungsprozentsatzes hängt vom Geburtsjahr 
und Lebensalter ab, in dem die Einzahlung geleistet 
wurde; maßgebend ist der Tag des Zahlungseingangs. 
3Das Lebensalter ermittelt sich aus der Differenz 
zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszahlung und 
dem Geburtsjahr. 4Der jeweils zutreffende Bewer-
tungsprozentsatz geht aus Tabelle 1 hervor. 

  (3) Beiträge, die nach §  18 Satz  3 nach Vollendung 
der Regelaltersgrenze noch entrichtet werden kön-
nen, werden mit dem für die Regelaltersgrenze gel-
tenden Bewertungsprozentsatz bewertet. 

  (4) 1Wurde für Zeiten früherer Berufsunfähigkeit 
beim Ruhegeld für Berufsunfähigkeit ein Zuschlag 
aus der Zurechnung nach § 33 gewährt, wird der Zu-
rechnungsbeitrag für die Zeit der früheren Berufsun-
fähigkeit mit dem Bewertungsprozentsatz bewertet, 
der sich aus Tabelle 1 ergibt. 2Für Rentenpunkte be-
schlossene Anpassungen gelten bis zum Beginn der 
Versorgungsleistungen auch für die nach Satz  1 er-
rechneten Rentenpunkte.

  (5) Die Gesamtzahl der Rentenpunkte ergibt sich aus 
der Addition der Anrechte aus den Absätzen 2 bis 4 
sowie der für die Rentenpunkte beschlossenen An-
passungen.

  (6) 1Der Verwaltungsrat legt den Rentenbemessungs-
faktor unter Berücksichtigung des Satzes 4 und des 
Absatzes 11 auf Vorschlag der Versorgungskammer 
jährlich für das Folgejahr durch Satzung so fest, dass 
in der versicherungstechnischen Bilanz des Vorjahres 
kein Fehlbetrag entsteht. 2Der Rentenbemessungsfak-
tor kann neben der Festlegung nach Satz 1 aus recht-
lichen oder versicherungsmathematischen Gründen 
für mehrere Folgejahre festgelegt werden. 3Er wird 
auf vier Nachkommastellen abgerundet und beträgt 
höchstens 1,0000. 4Bei der Festlegung des Rentenbe-
messungsfaktors ist insbesondere die Sicherstellung 
der dauernden Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen aus 
den Versorgungsverhältnissen, die Vermeidung einer 
nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung der ver-
schiedenen Jahrgänge der Mitglieder sowie die Ver-
änderung der Lebenserwartung der Mitglieder zu be-
rücksichtigen.

  (7) 1Der Rentenbemessungsfaktor wird für das Jahr 
2015 auf 1,0000 festgesetzt. 2Wird der Rentenbemes-

6
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Sie tritt mit dem Außerkrafttreten des noch aufzustel-
lenden ersten Kulturförderplans außer Kraft, spätestens 
aber nach fünf Jahren. Die Geltungsdauer kann im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und dem Minis-
terium für Inneres und Kommunales verlängert werden, 
wenn noch kein neuer Kulturförderplan aufgestellt ist.

– MBl. NRW. 2014 S. 862

33

Bekanntmachung einer Änderung
der Satzung der Bayerischen Rechtsanwalts- 

und Steuerberaterversorgung
Vom 26. November 2014

Die Bayerische Versorgungskammer gibt hiermit gemäß 
Artikel 9 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 2 des Staatsvertrags 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Frei-
staat Bayern über die Zugehörigkeit der Mitglieder der 
Patentanwaltskammer, die ihren Kanzleisitz in Nord-
rhein-Westfalen eingerichtet haben, zur Bayerischen 
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung vom 1./31. 
Dezember 2012 (GV. NRW 2013, Nr.  8, S.  143; Nr.  16, 
S.  268) die Änderung der Satzung der Bayerischen 
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung vom 6. De-
zember 1996, zuletzt geändert durch Satzung vom 22. 
November 2012, durch Satzung vom 25. November 2014 
bekannt. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen hat mit Schreiben vom 10. November 2014 
sein Benehmen zur Genehmigung der Satzungsänderung 
erklärt. 

München, 26. November 2014

 J u s t  R a u k u t t i s

Vorstandsvorsitzender Stellv. Vorstandsvorsitzender

Zwölfte Satzung
zur Änderung der Satzung

der Bayerischen Rechtsanwalts- und
Steuerberaterversorgung

Vom 25. November 2014

Aufgrund des Art.  10 Abs.  1 des Gesetzes über das öf-
fentliche Versorgungswesen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. Juni 2008 (GVBI S. 371, BayRS 763-1-
I), zuletzt geändert durch §  1 Nr.  373 der Verordnung 
vom 22. Juli 2014 (GVBl S.  286), erlässt die Bayerische 
Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung folgende 
Satzung:

§ 1
Die Satzung der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steu-
erberaterversorgung vom 6.  Dezember  1996 (StAnz 
Nr. 51/52), zuletzt geändert durch Satzung vom 22. No-
vember 2012 (StAnz Nr. 48), wird wie folgt geändert:

1.   In §  22 Abs.  3 Satz  3 wird das Zitat „§  32 Abs.  2 
Satz 1“ durch das Zitat „§ 32 Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

2.  § 27 wird wie folgt geändert: 

  In Absatz 6 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

  „3Auf Grundlage der versicherungstechnischen Lage 
der Versorgungsanstalt ermittelte Überschüsse, die 
sich aus dem versicherungstechnischen Ansatz zu-
künftiger Beiträge ergeben, sollen nicht für Anpas-
sungen verwendet werden; dies gilt nicht, wenn ande-
renfalls der Verlust des Rechts der Mitglieder auf 
Befreiung von der Versicherungspfl icht in der gesetz-
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Kapitalwert durch den Barwertfaktor gemäß Ta-
belle  4 sowie den Rentenbemessungsfaktor, der 
für das Jahr, in das das Ehezeitende fällt, festge-
legt worden ist, dividiert wird. 6Die Kürzung 
wird an dem Tag, der auf das Ende der Ehezeit 
folgt, wirksam. 7Der vom Familiengericht für die 
ausgleichsberechtigte Person ermittelte Kapital-
wert wird in Rentenpunkte umgerechnet. 8Die 
Umrechnung erfolgt in entsprechender Anwen-
dung der Sätze 5 und 6. 9Haben beide Ehegatten 
Versorgungsanrechte bei der Versorgungsanstalt 
erworben, fi ndet eine Verrechnung der Kapital-
werte statt. 10Für die Ermittlung und die Ver-
rechnung der Versorgungsanrechte gelten die 
Sätze 2 bis 8 entsprechend.“

 b)  In Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 2 wird das Zitat „32 
Abs. 4“ durch das Zitat „32 Abs. 8“ ersetzt.

 c) Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

   „(8) Die Tabellen 4 und 5 sind Bestandteil dieser 
Satzung.“

7.  Dem § 51 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Bei der Berechnung des Ruhegelds bei Berufsun-
fähigkeit ist der Rentenbemessungsfaktor, der bei 
Eintritt des Versorgungsfalls gilt, zugrunde zu le-
gen.“

8.  Dem § 52 a wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Für Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2015 
erworben wurden, gilt § 40 in der bis dahin geltenden 
Fassung weiter.“

9.   Die Tabellen zur Berechnung des Ruhegelds werden 
wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift zur Tabelle  1 erhält folgende 
Fassung:

   „Umrechnung der Einzahlungen in Renten-
punkte (zu § 32 Abs. 2)“

 b)  In der Erläuterung vor Tabelle  1 wird das Wort 
„Verrentungssatz“ durch das Wort „Bewertungs-
prozentsatz“ ersetzt und folgender Absatz ange-
fügt:

   „Der Jahresbetrag des Altersruhegelds ist das in 
Euro ausgewiesene Produkt der individuell er-
reichten Rentenpunkte (§ 32 Abs. 5) und des Ren-
tenbemessungsfaktors (§ 32 Abs. 6).“

 c)  Im Textteil der Tabelle 1 wird das Wort „Verren-
tungssätze“ durch das Wort „Bewertungspro-
zentsätze“ ersetzt.

 d)  In der Überschrift zu Tabelle  2 wird das Zitat 
„§ 32 Abs. 3“ durch das Zitat „§ 32 Abs. 9“ er-
setzt.

 e)  In Textteil der Tabelle 2 wird das Wort „Verren-
tungssatz“ durch das Wort „Bewertungsprozent-
satz“ ersetzt.

 f)  Die Erläuterung nach Tabelle  2 erhält folgende 
Fassung:

   „Als Alter bei der Bewertung der nicht in An-
spruch genommenen Ruhegelder gilt der Unter-
schied zwischen dem Jahr der Fälligkeit und dem 
Geburtsjahr.

   Als Alter bei der Beitragszahlung gilt der Unter-
schied zwischen dem Kalenderjahr der Beitrags-
zahlung und dem Geburtsjahr.“

 g)  In der Überschrift zu Tabelle  3 wird das Zitat 
„(§ 32 Abs. 4)“ durch das Zitat „(§ 32 Abs. 8)“ er-
setzt.

§ 2
Die Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Vorstehende Satzung wurde vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern, für Bau und Verkehr (Aufsicht) 
mit Schreiben IA4-1235-10-14 vom 21. November 2014 
genehmigt und wird hiermit ausgefertigt. 

sungsfaktor nach Absatz  6 nicht für das Folgejahr 
festgesetzt, gilt der zuletzt festgesetzte Rentenbemes-
sungsfaktor fort.

  (8) 1Wird vorgezogenes Altersruhegeld in Anspruch 
genommen (§  30), so unterliegt das nach den vor-
stehenden Absätzen errechnete Ruhegeld für jeden 
Monat des Ruhegeldbezugs vor dem in § 28 Abs. 1 be-
stimmten Zeitpunkt einem versicherungsmathema-
tischen Abschlag. 2Die Höhe des Abschlags ergibt 
sich aus Tabelle  3. 3Die Kürzung des Ruhegelds gilt 
für die gesamte Dauer des Versorgungsbezugs. 4Bei 
der Berechnung des Ruhegelds ist der Rentenbemes-
sungsfaktor, der zum Zeitpunkt des nach § 30 Abs. 1 
Satz 2 beantragten Monatsersten gilt, zugrunde zu le-
gen; bei einer rückwirkenden Beantragung des vorge-
zogenen Altersruhegelds nach § 30 Abs.  1 Satz 3 ist 
der Rentenbemessungsfaktor, der im Jahr der An-
tragstellung gilt, zugrunde zu legen.

  (9) 1Bei Aufschub des Ruhegeldbezugs (§  28 Abs.  2) 
werden die nicht in Anspruch genommenen Ruhegel-
der sowie die während der Aufschubzeit geleisteten 
Beiträge und freiwilligen Mehrzahlungen entspre-
chend Absatz 2 bewertet; der Bewertungsprozentsatz 
ergibt sich aus Tabelle 2. 2Der Zeitpunkt der Bewer-
tung der nicht in Anspruch genommenen Ruhegelder 
ist jeweils derjenige, zu dem die Ruhegelder fällig ge-
worden wären. 3Die nach Satz  1 in dem jeweiligen 
Aufschubjahr erworbenen Rentenpunkte werden 
nach Absatz 1 in Euro-Anwartschaften umgerechnet 
und als Erhöhungsbetrag dem nicht in Anspruch ge-
nommenen Ruhegeld hinzugerechnet. 4Für Renten-
punkte beschlossene Anpassungen gelten bis zum Be-
ginn der Versorgungsleistungen auch für die in der 
Aufschubzeit erworbenen Rentenpunkte.

  (10) Die Tabellen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Sat-
zung.

  (11) 1Bis zum 31. Dezember 2014 entrichtete Beiträge 
werden nach dem bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Recht verrentet. 2Sie unterliegen zukünftigen Ände-
rungen gemäß Art.  10 Abs.  4 VersoG in Verbindung 
mit § 2 Abs. 3. 3Anpassungen im Sinne des Satzes 2 
sind insbesondere dann erforderlich, wenn die der 
Berechnung zugrundeliegenden versicherungstechni-
schen Annahmen auf Dauer nicht mehr erfüllbar sind 
oder es im Verhältnis zu den nach dem 31. Dezember 
2014 erworbenen Anrechten zu einer nicht gerecht-
fertigten Ungleichbehandlung kommen würde.“

5.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  1 werden im ersten Halbsatz 
nach dem Wort „Abschlag“ die Worte „sowie 
dem Rentenbemessungsfaktor (§ 32 Abs. 6)“ ein-
gefügt und im zweiten Halbsatz wird das Zitat 
„§ 32 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 32 Abs. 8“ er-
setzt.

 b)  In Absatz  3 Satz  2 wird das Zitat „§  32 Abs.  3 
Satz 1 Nr.  1“ durch das Zitat „§ 32 Abs.  4“ er-
setzt.

6.  § 40 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) 1Für die Durchführung der internen Teilung 
berechnet die Versorgungsanstalt die in der Ehe-
zeit erworbenen Anteile von Anrechten (Ehezeit-
anteil), die sich zum Ende der Ehezeit noch nicht 
in der Leistungsphase befi nden, in Form eines 
Deckungskapitals. 2Zur Ermittlung des De-
ckungskapitals werden die vom ausgleichspfl ich-
tigen Mitglied in der Ehezeit erworbenen Renten-
punkte mit dem Barwertfaktor gemäß Tabelle  4 
sowie mit dem Rentenbemessungsfaktor multi-
pliziert, der für das Jahr, in das das Ehezeitende 
fällt, festgelegt worden ist. 3Die Teilungskosten 
im Sinn des §  13 VersAusglG betragen 2 % des 
nach Satz  2 ermittelten Deckungskapitals, min-
destens 150 €, höchstens 800 €; sie sind vom De-
ckungskapital abzuziehen. 4Dieser Kapitalwert 
wird um den vom Familiengericht für den aus-
gleichsberechtigten Ehegatten ermittelten Kapi-
talwert gekürzt. 5Der gekürzte Kapitalwert wird 
dadurch in Rentenpunkte umgerechnet, dass der 
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2.1.2
Laufzeit und Tilgung, Kündigungs- und Optionsverein-
barungen

Die Laufzeit eines Kredites soll sich grundsätzlich an 
der Lebensdauer der damit fi nanzierten Vermögensge-
genstände orientieren. Langfristig nutzbare Vermögens-
gegenstände sollen möglichst auch durch langfristige 
Kredite fi nanziert werden, sofern nicht eine andere 
Laufzeit aus Gründen des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
angezeigt ist. Die zu vereinbarende Tilgung kann sich im 
Regelfall an den erforderlichen Abschreibungen der Ver-
mögensgegenstände orientieren. Sie soll mit der Leis-
tungskraft der Gemeinde in Einklang stehen.

Die Vereinbarung besonderer Kündigungs- oder Opti-
onsrechte zulasten der Gemeinde ist nur dann zulässig, 
wenn die Gemeinde im Rahmen ihrer Liquiditätspla-
nung eine hinreichende Vorsorge zur Anschlussfi nanzie-
rung getroffen hat. Sofern besondere Kündigungs- oder 
Optionsrechte vereinbart werden, so sind diese bei der 
Berechnung des Kreditentgeltes entsprechend zu be-
rücksichtigen.

2.1.3
Weitergabe von Krediten

Es ist haushaltsrechtlich zulässig, dass die Gemeinden 
Kredite aufnehmen und ihren Beteiligungen zur Verfü-
gung stellen (Investitionsförderung). Im Rahmen ihrer 
Aufgabenerledigung handelt es sich nach Auffassung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dabei 
nicht um Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesensge-
setzes KWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9.9.1998 (BGBl.  I S.  2776), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. 7. 2014 (BGBl.  I S.  934) geändert 
worden ist. 

Das sogenannte Konzernprivileg nach §  2 Absatz  1 
Nummer  7 (KWG) ist auf die Weitergabe von Krediten 
anwendbar. Voraussetzung für eine Anwendbarkeit des 
sog. Konzernprivilegs ist das Bestehen einer Allein- oder 
Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde als Mut-
ter oder die Verpfl ichtung zur Vollkonsolidierung in den 
Gesamtabschluss nach §  116 Absatz  2 und 3 GO NRW 
i. V. m. § 50 GemHVO NRW.

Die Gemeinde hat die Weitergabe ihrer Kredite unter 
Beachtung der dazu getroffenen Vereinbarung in ihrer 
Bilanz anzusetzen und im Anhang zu erläutern. Bei der 
Weitergabe von Krediten an Beteiligungen sowie bei der 
Einrichtung eines Liquiditätsverbundes (Abschnitt  3.2) 
sind die Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche 
Beihilfen und steuerliche Auswirkungen zu beachten.

2.2
Zinsderivate

2.2.1
Risikobegrenzung und Konnexität

Die Gemeinden können Zinsderivate zur Zinssicherung 
und zur Optimierung ihrer Zinsbelastung nutzen. Auch 
bei der Optimierung ihrer Zinsbelastung verpfl ichten die 
maßgeblichen Haushaltsgrundsätze die Gemeinden zur 
Beachtung des Vorrangs der Sicherheit und Risikomini-
mierung bei der Gestaltung der Kreditkonditionen. Die 
Zinsderivate müssen deshalb bereits bestehenden Kredi-
ten zugeordnet werden können (Konnexität).

Die vielfältigen Finanzinstrumente der Geld- und Kapi-
talmärkte sollen im Rahmen einer Risikostreuung nur in 
einem angemessenen und vertretbaren Umfang in An-
spruch genommen werden. Bei der Portfoliosteuerung – 
insbesondere bei der Zusammenstellung des Portfolios – 
ist bei den damit einhergehenden Risiken in der 
Gesamtschau darauf zu achten, dass durch die Zinsderi-
vate bestehende Zinsrisiken nicht erhöht werden.

2.2.2
Verpfl ichtung zum sorgfältigen Umgang mit Zinsderiva-
ten

Zinsderivate können von den Gemeinden eigenverant-
wortlich im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwal-
tung genutzt werden. Hieraus ergibt sich, dass die Ge-
meinden im eigenen Interesse die Chancen und Risiken 
nach den entsprechenden fachlichen Gesichtspunkten 

München, 25. November 2014
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Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
der Gemeinden und Gemeindeverbände

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 34-48.05.01/02 – 8/14 –

v. 16. 12. 2014

1
Vorbemerkung und Geltungsbereich

Die Kreditaufnahme sowie der Abschluss kreditähnli-
cher Rechtsgeschäfte der Gemeinden unterliegen den 
Bestimmungen des §  86 der Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 12. 2013 (GV. NRW. 
S. 878) geändert worden ist. Die Aufnahme von Krediten 
für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher 
Rechtsgeschäfte müssen sich nach der wirtschaftlichen 
Leistungskraft der Gemeinde richten. Um die stetige 
Aufgabenerfüllung und eine nachhaltig geordnete Haus-
haltswirtschaft sicherzustellen, ist die Vereinbarkeit der 
Rechtsgeschäfte mit der wirtschaftlichen Leistungskraft 
besonders sorgfältig zu prüfen. 

Die Kredite für Investitionen werden haushaltsrechtlich 
von den Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO 
NRW) unterschieden. Sowohl die Kredite für Investitio-
nen als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung kön-
nen in unterschiedlichen Formen, auch Form von Anlei-
hen oder Schuldscheindarlehen, aufgenommen werden.

Der Runderlass gilt für die Gemeinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Er ist von den Gemeindeverbän-
den entsprechend anzuwenden.

2
Kredite für Investitionen und zur Umschuldung

2.1
Allgemeine Grundsätze

Die Gemeinden dürfen nach §  86 Absatz  1 GO NRW 
Kredite für Investitionen und zur Umschuldung auf-
nehmen. Bei der Aufnahme dieser Kredite sind von der 
Gemeinde die haushaltswirtschaftlichen Grundsätze 
„Wirtschaftlichkeit“ und „Sparsamkeit“ sowie die 
Nachrangigkeit dieser Finanzierung nach § 77 Absatz 3 
GO NRW zu beachten. Vor der Aufnahme eines Kredites 
sind deshalb im Regelfall Angebote verschiedener Kre-
ditgeber einzuholen. Für die Wirtschaftlichkeit eines 
Angebotes sind alle Vertragselemente zu berücksichtigen 
und zu bewerten. 

2.1.1
Kreditkosten

Das Entgelt für den Kredit wird durch Ermittlung des 
(vorläufi gen) effektiven Jahreszinses unter Berücksichti-
gung aller mit der Kreditaufnahme verbundenen Kosten 
festgestellt. Zu diesen Kosten zählen auch Disagios, Ver-
mittlungs- und Abschlussgebühren.

Für die Kosten eines Kredites ist die Zinsbelastung von 
entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten beim Abschluss und wäh-
rend der Laufzeit eines Kredites immer auf die mögliche 
Zinsentwicklung und auf eine ausgewogene Strukturie-
rung des Schuldenportfolios zu achten, um auf Zinsän-
derungsrisiken bzw. -chancen hinreichend reagieren zu 
können.
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2.3.1
Risikoabwägung

Zur Vorbereitung der Entscheidung der Gemeinde über 
die Aufnahme von Krediten in fremder Währung sind 
unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse die 
Entscheidungs- und Auswahlkriterien einschließlich 
möglicher Zins- bzw. Währungssicherungsinstrumente 
durch die Gemeinde zu bestimmen. Von der Gemeinde 
sind dafür die notwendigen Informationen einzuholen. 
Dieses enthält insbesondere die Verpfl ichtung, sich 
selbst Kenntnisse über Sicherheiten und Risiken im Ver-
gleich zu einer anderen Kreditaufnahme zu verschaffen. 
Wegen des möglichen Wechselkursrisikos von Fremd-
währungen bedarf es außerdem der laufenden, eigenver-
antwortlichen Kontrolle über die gesamte Laufzeit des 
Kreditgeschäfts in fremder Währung.

2.3.2
Risikovorsorge

Von den Gemeinden muss bei der Aufnahme von Kredi-
ten in fremder Währung, abhängig von der Höhe des 
Wechselkursrisikos, gleichzeitig eine Risikovorsorge ge-
troffen werden. Sie kann regelmäßig darin bestehen, 
dass die Vorteile der Gemeinde aus der Aufnahme von 
Krediten in fremder Währung nicht vollständig für Zwe-
cke des gemeindlichen Haushalts abgeschöpft werden. 
Für diese Risikovorsorge ist deshalb eine Rückstellung 
entsprechend §  36 Absatz  5 Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. GV. 
NRW. 2005 S. 15), die zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 18. 9. 2012 (GV. NRW. S. 432) geändert worden 
ist, zu bilden. Die Rückstellung ist nach Wegfall des be-
sonderen Fremdwährungsrisikos aufzulösen. Sollten 
keine konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der 
Risikovorsorge vorliegen, kann ein Wertansatz in Höhe 
der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kre-
ditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz 
passiviert werden.

2.4
Sonstige Vorschriften

Zur Kundeneinstufung von kommunalen Gebietskörper-
schaften wird auf die Vorschriften des Wertpapierhan-
delsgesetzes (WpHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. 9. 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 15. 7. 2014 (BGBl.  I S.  934) 
geändert worden ist, hingewiesen. Die Auslegung der 
Vorschriften und die bankenaufsichtsrechtliche Zustän-
digkeit hierfür obliegen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht.

3
Kredite zur Liquiditätssicherung

3.1 
Allgemeine Grundsätze

Die Gemeinden dürfen zur rechtzeitigen Leistung ihrer 
Auszahlungen die notwendigen Liquiditätskredite bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag 
aufnehmen, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung 
stehen (§  89 GO NRW). Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Wirtschaftlichkeitsgebot zu. Über die 
Finanzrechnung nach § 39 GemHVO NRW werden diese 
Kredite im gemeindlichen Haushalt Jahresabschluss er-
fasst und nachgewiesen. Der Überblick über die Verstär-
kung der liquiden Mittel der Gemeinde durch die Liqui-
ditätskredite wird auf der Passivseite der gemeindlichen 
Bilanz durch den gesonderten Posten „Verbindlichkeiten 
aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ sowie im Ver-
bindlichkeitenspiegel nach §  47 GemHVO NRW erfasst 
und mit ihrem Stand nachgewiesen.

Die Vorschrift des § 89 GO NRW enthält keine Bestim-
mung zur Laufzeit von Krediten zur Liquiditätssiche-
rung. Es obliegt daher der Gemeinde, die Laufzeit dieser 
Kredite unter Beachtung der haushaltwirtschaftlichen 
Bestimmungen und Erfordernisse eigenverantwortlich 
mit dem Kreditgeber zu vereinbaren. Dabei darf der 
Charakter der Kredite zur Liquiditätssicherung nicht 
außer Acht gelassen werden. Die Gemeinde hat daher 
bei ihrer Entscheidung zu beachten, dass diese Kredite 
dem Zweck dienen, die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde 
im jeweiligen Haushaltsjahr aufrecht zu erhalten. Die 

und mit der gebotenen Sorgfalt beurteilen müssen. Die 
abgeschlossenen Finanzgeschäfte sind hinsichtlich ihres 
Umfangs und ihrer Grundlagen dokumentiert werden. 
Es ist dabei konkret zu belegen, dass die Wirkungsweise 
und die Risiken des jeweils gewünschten Zinsderivats 
der Gemeinde bekannt sind. Sofern auch eine Entschei-
dung über ein selbst gesetztes eigenverantwortliches Ri-
sikolimit zu treffen ist, hat die Gemeinde dieses eben-
falls zu dokumentieren. 

Im Zweifelsfall sollen sich die Gemeinden bei diesen Fi-
nanzgeschäften einer spezialisierten Fachberatung be-
dienen. Während der Laufzeit der Zinsderivate sind die 
von der Gemeinde abgeschlossenen Finanzgeschäfte in 
eine laufende Risikokontrolle und in ein Berichtswesen 
einzubeziehen. Es ist dabei nicht ausreichend, die Kont-
rolle über die gemeindlichen Finanzgeschäfte nur einmal 
jährlich vorzunehmen.

2.2.3
Bewertungseinheiten bei Zinsderivaten

Es ist eine sachgerechte Analyse der bestehenden Siche-
rungsbeziehungen vorzunehmen. Es können Bewer-
tungseinheiten gebildet werden, sofern folgende Voraus-
setzungen kumulativ vorliegen:

Beim Grund- und Sicherungsgeschäft liegt aufgrund des 
diese Geschäfte beeinfl ussenden Risikoparameters eine 
gegenläufi ge Wertentwicklung vor (Homogenität der Ri-
siken).

Der Sicherungszusammenhang muss für den gesamten 
Zeitraum gegeben oder zumindest herstellbar sein (zeit-
liche Kongruenz).

Das Volumen des Sicherungsgeschäfts darf das Volumen 
der Grundgeschäfte zu keinem Zeitpunkt übersteigen 
(abstrakte Konnexität).

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten entfällt die 
Pfl icht zur Einzelbewertung und zur gesonderten Bilan-
zierung.

Der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Si-
cherungsgeschäft muss dabei über die gesamte Laufzeit 
des Zinsderivates nachvollziehbar und transparent do-
kumentiert sein. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen hat für ihre überörtliche Prüfung, ins-
besondere zur Bilanzierung von Zinsderivaten, weitere 
Informationen unter www.gpa.nrw.de veröffentlicht.

2.2.4
Beteiligung des Rates beim Einsatz von Zinsderivaten

Die Entscheidungen über den Einsatz von Zinsderivaten 
sind – wie bei anderen für die Gemeinden bedeutsamen 
Geschäften – im Zweifel nicht als Geschäfte der laufen-
den Verwaltung zu behandeln (§  41 GO NRW). Haben 
die Zinsderivatgeschäfte jedoch nur eine völlig unterge-
ordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde, kann von einer vorherigen Beteiligung des Rates 
abgesehen werden. Die örtliche Dienstanweisung soll 
dazu nähere Bestimmungen enthalten.

2.2.5
Örtliche Dienstanweisungen

Die Gemeinden sind verpfl ichtet, eine örtliche Dienstan-
weisung zu erlassen. Zu den Regelungsinhalten gehören 
z. B. der Einsatz von Finanzinstrumenten, Verfahren zur 
Abschätzung von Chancen und Risiken von Finanzge-
schäften, eine Risikomessung und Risikobegrenzung, die 
Beteiligung des Rates nach Nummer  2.2.4 und das Be-
richtswesen. Die örtlichen Bestimmungen sind für den 
Umgang mit Zinsderivaten heranzuziehen und dem Ab-
schluss der einzelnen Finanzgeschäfte zu Grunde zu le-
gen. Muster für eine Dienstanweisung sind als Arbeits-
hilfe bei den kommunalen Spitzenverbänden abrufbar.

2.3
Kredite in fremder Währung

Die Gemeinden können aus Wirtschaftlichkeitserwägun-
gen auch Kredite in fremder Währung aufnehmen. Für 
die Aufnahme von Krediten in fremder Währung gilt der 
Abschnitt  2.2 entsprechend. Zudem müssen nachfol-
gende Anforderungen bei der Risikoabwägung und Risi-
kovorsorge erfüllt sein.
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Wenn rechtlich selbständige gemeindliche Unternehmen 
und Einrichtungen der Gemeinde in einen Liquiditäts-
verbund einbezogen werden, kann die fi nanzwirtschaft-
liche Verantwortung für den Verbund nicht alleine von 
der Gemeinde (Kernverwaltung) getragen werden. Eine 
Risikoverlagerung zulasten der Gemeinde (Kernverwal-
tung) darf deshalb nicht stattfi nden. Die Risiken, die mit 
der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes verbunden 
sind, müssen im Einzelnen benannt, zugeordnet, bewer-
tet und mit den wirtschaftlichen Chancen sorgfältig 
 abgewogen werden. Die organisatorischen Verantwort-
lichkeiten sind von Gemeinde eigenverantwortlich fest-
zulegen und zu dokumentieren.

Werden Dritte beauftragt, die Gemeinde bei der Verwal-
tung des Liquiditätsverbundes fachlich zu beraten oder 
zu unterstützen, ist die Gemeinde verpfl ichtet, eine 
wirksame Kontrolle gegenüber den Dritten sicherzustel-
len. Sie hat in jedem Fall zu gewährleisten, dass insbe-
sondere die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben in ih-
rer Verfügungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben. 

Die Einrichtung eines Liquiditätsverbundes darf nicht 
dazu führen, dass die Gemeinde den in der Haushalts-
satzung festgesetzten Höchstbetrag an Krediten zur Li-
quiditätssicherung überschreitet. Der kurzfristige Ab-
fl uss von Liquiditätsmitteln von der Gemeinde an 
Beteiligungen im Rahmen des Liquiditätsverbundes ist 
nur dann zulässig, wenn vorhandene liquide Mittel im 
Rahmen der unterjährigen Finanzplanung zeitweise ab-
sehbar von der Gemeinde nicht gebraucht werden. Dabei 
ist der rechtliche Rahmen, den § 89 GO NRW vorgibt, zu 
beachten. Für den in der Haushaltssatzung festzusetzen-
den Höchstbetrag gilt der Grundsatz realistischer Pla-
nung.

4
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

4.1
Allgemeine Grundsätze

Neben der Aufnahme von Krediten wird die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinden auch durch den Abschluss 
kreditähnlicher Rechtsgeschäfte zukünftig belastet. Das 
kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungs-
verpfl ichtung der Gemeinde, die einer Kreditaufnahme 
wirtschaftlich gleichkommt (§  86 Absatz  4 Satz  1 GO 
NRW). Die hieraus übernommenen Verpfl ichtungen dür-
fen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinden 
nicht gefährden. Die Gemeinden müssen deshalb für die 
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte die gleichen Maßstäbe 
wie für eine Kreditaufnahme anlegen.

Für die Beurteilung, ob ein kreditähnliches Rechtsge-
schäft vorliegt, kommt es auf den Einzelfall an. Ent-
scheidend ist nicht die formale Bezeichnung und Einord-
nung des Geschäftes, sondern dessen wirtschaftliche 
Auswirkung. Beispiele kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 
sind Leasinggeschäfte, atypische, langfristige Mietver-
träge ohne Kündigungsmöglichkeiten bzw. Nutzungs-
überlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen 
Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabre-
den, aber auch Leibrentenverträge und Ratenkaufmo-
delle. Dazu zählen auch Projekte der Gemeinden in einer 
öffentlich privaten Partnerschaft (ÖPP), z. B. mit kombi-
nierten kreditähnlichen Vertragselementen. 

4.2
Anzeigepfl icht

Die Entscheidung über die Begründung einer Zahlungs-
verpfl ichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpfl ich-
tung gleichkommt, ist nach §  86 Absatz  4 Satz  1 GO 
NRW der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens ei-
nen Monat vor der rechtsverbindlichen Eingehung der 
Verpfl ichtung, schriftlich anzuzeigen. Unter die Anzei-
gepfl icht fallen auch spätere Änderungen der in § 86 Ab-
satz  4 GO NRW genannten Zahlungsverpfl ichtungen, 
wenn sie zu einer höheren Belastung der Gemeinde füh-
ren. 

In der Anzeige sind die tatsächlichen Verhältnisse und 
die fi nanziellen Auswirkungen im Rahmen eines Wirt-
schaftlichkeitsvergleiches darzustellen und auf Verlan-
gen durch Vorlage der vertraglichen Abmachungen zu 
belegen. Die Monatsfrist ist keine Ausschlussfrist für 

Kredite zur Liquiditätssicherung sind deshalb von vorü-
bergehender Natur.

Die Gemeinde kann für einen Anteil am Gesamtbestand 
ihrer Kredite zur Liquiditätssicherung auch Zinsverein-
barungen über eine mehrjährige Laufzeit nach den fol-
genden Maßgaben treffen:

Für die Hälfte des Gesamtbestandes an Krediten zur Li-
quiditätssicherung darf die Gemeinde Zinsvereinbarun-
gen mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren vorsehen. 
Für ein weiteres Viertel am Gesamtbestand an Krediten 
zur Liquiditätssicherung dürfen Zinsvereinbarungen mit 
einer Laufzeit von maximal fünf Jahren getroffen wer-
den. Die jeweiligen Anteile dürfen nicht wesentlich 
überschritten werden.

Maßgeblich für die Berechnung der Zins- und/oder Li-
quiditätsvereinbarungen ist der Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung zum Abschlussstichtag des Vorjah-
res. Bei bereits eingegangenen Zinsvereinbarungen sind 
die Restlaufzeiten zugrunde zu legen.

Macht die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch, 
Zinsvereinbarungen über eine mehrjährige Laufzeit zu 
treffen, hat sie insbesondere in ihrer mittelfristigen Fi-
nanzplanung nachzuweisen, dass aus haushaltswirt-
schaftlichen Gründen eine vorzeitige Tilgung der Kre-
dite nicht in Betracht kommt oder entsprechende 
Kündigungsoptionen vereinbart werden.

Zinsvereinbarungen, die eine Laufzeit von fünf Jahren 
überschreiten, hat die Gemeinde zuvor mit der örtlich 
zuständigen Kommunalaufsicht abzustimmen. Zu die-
sem Zweck hat sie die Aufsicht rechtzeitig von der 
Durchführung der beabsichtigten Maßnahmen zu unter-
richten und ihr mit Hilfe geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen, dass sie die Maßgaben nach den betreffenden 
Regelungen dieses Erlass erfüllt. Nimmt die Aufsicht 
binnen zweier Wochen nach Eingang des Abstimmungs-
ersuchens hierzu keine Stellung, gilt das Abstimmungs-
verfahren als ordnungsgemäß abgeschlossen. Die Auf-
sicht kann auf die Durchführung von 
Abstimmungsverfahren verzichten.

Für Kredite zur Liquiditätssicherung gilt der Ab-
schnitt 2.1 entsprechend. Die Abschnitte 2.2 und 2.3 fi n-
den Anwendung, wenn die Gemeinde bei Krediten zur 
Liquiditätssicherung auch Zinssicherungsinstrumente 
einsetzt und/oder diese Kredite in einer Fremdwährung 
aufnimmt.

3.2
Liquiditätsverbund (Cashpooling)

Ein Liquiditätsverbund (Cashpooling) bedeutet, dass die 
Gemeinde und ihre Beteiligungen die jeweils zur Verfü-
gung stehende Liquidität auf einem gemeinsamen Konto 
zusammenführen. Dadurch können die notwendigen 
Kreditaufnahmen insgesamt minimiert und für die ver-
fügbare Liquidität gegebenenfalls günstigere Konditio-
nen erzielt werden. Die Einrichtung eines Liquiditäts-
verbundes steht unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlich-
keit nach §  75 Absatz  1 GO NRW, die nach den Ge-
samtumständen gegeben sein muss.

Ein Liquiditätsverbund bei der Gemeinde ist nicht als 
erlaubnispfl ichtiges Bankgeschäft zu bewerten. Nach 
Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht sind diese Geschäfte im Rahmen des Kon-
zernprivilegs nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG zuläs-
sig. Voraussetzung für eine Anwendbarkeit des sog. 
Konzernprivilegs ist das Bestehen einer Allein- oder 
Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde als Mut-
ter oder die Verpfl ichtung zur Vollkonsolidierung in den 
Gesamtabschluss nach § 116 Absatz 2 und 3 GO NRW i. 
V. m. § 50 GemHVO NRW.

Richtet eine Gemeinde einen Liquiditätsverbund zwi-
schen der Kernverwaltung und ihren Beteiligungen ein, 
bedarf es einer Abstimmung über die Abwicklung der 
Geldgeschäfte und der Übernahme von Verantwortlich-
keiten zwischen den Beteiligten einschließlich der ggf. 
für die Abwicklung beauftragten Bank. Die jeweiligen 
Verbindlichkeiten und Forderungen müssen den Betei-
ligten eindeutig zuzuordnen sein. Die Führung eines ei-
genen Verrechnungskontos durch die Gemeinde oder ei-
ner Beteiligung ist deshalb unabdingbar. 
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stellen für die Gemeinden kreditähnliche Rechtsge-
schäfte dar und sind deshalb nach §  86 Absatz  4 GO 
NRW anzeigepfl ichtig.

5.2.1
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, konventioneller Ver-
gleichswert (Public Sector Comparator, PSC) 

Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines ÖPP-Projek-
tes besteht im Rahmen der Anzeige nach § 86 Absatz 4 
GO NRW für die Gemeinde die Verpfl ichtung, eine Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung vorzulegen, die das ÖPP-
Projekt mit den Kosten einer Eigenerstellung vergleicht 
(Konventioneller Vergleichswert/ PSC). Im Ergebnis 
darf die ÖPP-Lösung wirtschaftlich grundsätzlich nicht 
ungünstiger sein, als die Eigenerstellung. Bei der Ermitt-
lung des PSC müssen die voraussichtlichen Kosten und 
mögliche Erlöse der Eigenerstellung bezogen auf die ge-
plante Vertragslaufzeit geschätzt werden. 

Dazu gehören: Investitionskosten (Planung und Bau), Fi-
nanzierungskosten, Betriebskosten (inkl. Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskosten), Transaktions- und 
Verwaltungskosten, Risikokosten und mögliche Kosten 
und Erlöse aus der Verwertung. Die Methodik des PSC 
im Einzelnen ist dem Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsver-
gleich bzw. – untersuchungen bei PPP-Projekten“ des 
Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen zu entneh-
men, der auf der Internetseite 

  https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/
broschuerenservice/fi nanzministerium/leitfaden-der-
ppp-initiative-wirtschaftlichkeitsuntersuchung-bei-
ppp-projekten/706

zur Verfügung gestellt worden ist.

5.2.2
Bilanzierung des ÖPP-Projektes

Ob und in welcher Höhe die Bilanzierung eines ÖPP-
Projektes bei der Gemeinde vorzunehmen ist, richtet 
sich grundsätzlich nach den Vorschriften der Gemeinde-
haushaltsverordnung. Für eine Aktivierung und Passi-
vierung in der gemeindlichen Bilanz ist das wirtschaft-
liche Eigentum der Gemeinde am Vermögensgegenstand 
ausschlaggebend. Aus Gründen der Vereinfachung kann 
im Regelfall die steuerrechtliche Behandlung des jewei-
ligen Projektes zugrunde gelegt werden, die durch die 
Leasingerlasse des Bundesministeriums der Finanzen 
geregelt wurde. Diese Erlasse werden z. B. auf der Inter-
netseite http://bdl.leasingverband.de/leasing/leasing-er-
lasse zur Verfügung gestellt.

5.2.3
Veranschlagung im Haushaltsplan

Das Leistungsentgelt eines ÖPP-Projektes ist für die 
Veranschlagung im Haushaltsplan abhängig von der ge-
wählten Modellvariante und soweit möglich in seine 
konsumtiven und investiven Anteile aufzuteilen. Die 
konsumtiven Anteile zum Betrieb und zur Unterhaltung 
einer Liegenschaft sind als Aufwendungen in den Ergeb-
nisplan aufzunehmen und in der Ergebnisrechnung zu 
buchen. Gleiches gilt für etwaige Erlöse aus dem Betrieb 
einer Liegenschaft. Die investiven Anteile, z. B. Baukos-
ten, sind als gemeindliche Investition mit den jährlichen 
Auszahlungen in den Finanzplan aufzunehmen und in 
der Finanzrechnung nachzuweisen. Eine pauschale Zu-
ordnung des Leistungsentgeltes nach dem Prinzip der 
überwiegenden Zugehörigkeit ist zu vermeiden. Die 
 Veranschlagung wird dadurch erleichtert, dass Bieter 
bei der Angebotsabgabe i. d. R. aufgefordert werden, die 
Preise für einzelne Leistungsbereiche, z. B. den Bau, den 
Betrieb, die Unterhaltung des Projektes und dessen Fi-
nanzierung gesondert anzugeben.

5.3
Leasing

5.3.1
Allgemeine Grundsätze

Als Alternative zur herkömmlichen Kreditfi nanzierung 
wählen Gemeinden insbesondere Leasing- Modelle, im-
mer häufi ger auch im Zusammenhang mit ÖPP- Projek-
ten. Leasing ist die langfristige Vermietung (Anmietung) 
von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegen-

aufsichtsbehördliches Handeln. Von der Anzeigepfl icht 
ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, die als Geschäfte 
der laufenden Verwaltung nach § 41 Absatz 3 Satz 1 GO 
NRW gelten und abgeschlossen werden.

4.3
Nachweis der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 

Zur Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirt-
schaft hat die Gemeinde die aus kreditähnlichen Rechts-
geschäften bestehenden Finanzierungsverpfl ichtungen 
vollständig im Haushaltsplan darzustellen. Im Vorbe-
richt zum Haushaltsplan ist deshalb aufzuführen, wie 
hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften (insbesondere Immobilien-Leasing) in den fol-
genden Jahren sein werden. 

Der Nachweis der Verbindlichkeiten aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften ist im Jahresabschluss der Ge-
meinde zu führen. In der Bilanz und im Anhang sowie 
im Verbindlichkeitenspiegel sind die dafür vorgesehenen 
Angaben zu machen und zu erläutern.

5
Besondere kreditähnliche Rechtsgeschäfte: ÖPP und 
Leasing 

5.1.1
Ausschreibungspfl icht 

Bei der Vereinbarung eines ÖPP-Projekts (Abschnitt  2) 
oder eines Leasingvertrags durch die Gemeinde handelt 
es sich in der Regel um die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags. Nach § 25 Absatz. 1 GemHVO NRW hat dem 
Auftrag grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung 
vorauszugehen. Damit soll sichergestellt werden, dass 
die Angebote der in Frage kommenden Unternehmen im 
Leistungswettbewerb mit anderen Bewerbern zustande 
kommen, so dass die Gemeinde in die Lage versetzt 
wird, unter Ausnutzung aller Chancen am Markt das für 
sie wirtschaftlichste Angebot zu wählen. 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gelten grundsätz-
lich die Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 21. 7. 2014 (BGBl.  I S.  1066) 
 geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
sofern im Einzelfall der Auftragswert die EU-Schwel-
lenwerte ohne Umsatzsteuer erreicht oder übersteigt. Bei 
Auftragsvergaben, deren Auftragswerte im Einzelfall die 
EU-Schwellenwerte nicht erreichen, gelten nach §  25 
Absatz 2 GemHVO NRW die Vergabebestimmungen, die 
das Ministerium für Inneres und Kommunales festlegt. 
Derzeit gelten für die Gemeinden, die Vergabegrund-
sätze, die mit Runderlass vom 6. 11. 2012 (SMBl. NRW. 
6300) veröffentlicht worden sind.

5.1.2 
Zuwendungsrecht

Die Gemeinden haben die Landeszuwendungen im Rah-
men der vorgegebenen Zweckbestimmungen zu verwen-
den. ÖPP/Leasing-Projekte sind grundsätzlich förderfä-
hig. Die Fördermittel können an private Unternehmen 
mit der Maßgabe weitergeleitet werden, dass die Bestim-
mungen des Bewilligungsbescheides berücksichtigt wer-
den. Die Bestimmungen des einzelnen Zuwendungsbe-
scheides und die haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
sind zu beachten.

5.2
Öffentlich Private Partnerschaft (ÖPP)

Durch die Umsetzung von ÖPP-Projekten können Ge-
meinden privates Kapital und Know-how in die Aufga-
benerfüllung einbeziehen. Insbesondere durch Modelle, 
die über eine Investitionsfi nanzierung hinausgehen, kön-
nen Effizienzvorteile erreicht werden. In diesem Sinne 
handelt es sich bei ÖPP-Projekten um eine langfristige, 
vertraglich geregelte Zusammenarbeit der Gemeinden 
mit privaten Unternehmen. Dabei werden in der Regel 
die Planung, der Bau, die Finanzierung, die Instandhal-
tung und Instandsetzung sowie weitere betriebliche 
Leistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Lie-
genschaft von dem privaten Partner übernommen. Die 
Finanzierung erfolgt durch laufende Nutzungsentgelte, 
Leasingraten oder Mieten der Gemeinde. ÖPP-Projekte 
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II.

Ministerpräsidentin 

Berufskonsularische Vertretung 
von Malaysia in Frankfurt am Main

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.43-1/14 
v. 21. 11. 2014

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung von Malaysia in Frankfurt am 
Main ernannten Frau Adina Binti Kamarudin am 22. 
August 2014 das Exequatur als Generalkonsulin erteilt. 
Der Konsularbezirk umfasst die Länder Nordrhein-
Westfalen, Hessen und Thüringen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn John K. Sa-
muel, am 10. Mai 2011 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2014 S. 870

Honorarkonsularische Vertretung 
der Republik Malediven in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.44-1/09 
v. 26. 11. 2014

Das Herrn Jürgen Weerth am 18. März 2010 erteilte Exe-
quatur als Honorarkonsul der Republik Malediven in 
Düsseldorf mit dem Konsularbezirk Länder Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bremen und 
Saarland ist mit Ablauf des 3. April 2013 erloschen.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Ma-
lediven in Düsseldorf ist somit geschlossen.

– MBl. NRW. 2014 S. 870

Berufskonsularische Vertretung 
der Volksrepublik China in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 01.32-2/14 
v. 27. 11. 2014

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Volksrepublik China in Düs-
seldorf ernannten Herrn Haiyang FENG am 26. Novem-
ber 2014 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-Westfalen.

– MBl. NRW. 2014 S. 870

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Indonesien in Frankfurt am Main
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.02-1/14 

v. 3. 12. 2014

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Indonesien in 
Frankfurt am Main ernannten Frau Wahyu Hersetiati 
am 28. November 2014 das Exequatur als Generalkon-
sulin erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland.

– MBl. NRW. 2014 S. 870

ständen, wenn ein späterer Eigentumsübergang vertrag-
lich ermöglicht wird. Die Dauer des Vertrages und die 
Höhe der Leasingraten werden so bemessen, dass der 
Leasinggeber während der Vertragsdauer seine Investiti-
onskosten ganz oder zumindest zum überwiegenden Teil 
decken kann. Die Leasingrate (Miete) setzt sich aus den 
Kapitalkosten sowie einem Zuschlag für Kosten, Risiko 
und Gewinn des Leasinggebers zusammen. 

Die laufenden Kosten des Leasingobjektes, z. B. Abga-
ben, Versicherungsprämien, werden dem Leasingnehmer 
meistens gesondert in Rechnung gestellt. Je nach der 
vertraglichen Gestaltung des Leasingvertrages werden 
die Instandhaltungskosten und die Unterhaltungskosten 
des Objektes entweder vom Leasingnehmer oder vom 
Leasinggeber getragen. Sofern der private Partner als 
Leasinggeber für die Instandhaltung und/oder die Un-
terhaltung des Objektes verantwortlich ist, handelt es 
sich regelmäßig zugleich um ein ÖPP-Projekt.

Bei den Leasing-Objekten kann es sich sowohl um unbe-
wegliches Anlagevermögen, z. B. Bürogebäude, Sportan-
lagen (Immobilien-Leasing), als auch um bewegliches 
Anlagevermögen, z. B. EDV-Anlagen, Telekommunikati-
onsanlagen, Fahrzeuge (Mobilienleasing) handeln. Die 
Finanzierung solcher Vermögensgegenstände über Lea-
sing kann für Gemeinden eine sinnvolle Alternative zur 
Finanzierung über Kredite sein. Die Gemeinde muss 
dazu nachweisen, dass die Leasingvariante für die Ge-
meinde gegenüber einer Finanzierung mit Investitions-
krediten wirtschaftlich nicht ungünstiger ist. 

Bei Leasinggeschäften, die weder den Betrieb noch die 
Unterhaltung eines Vermögensgegenstandes umfassen, 
ist im Rahmen des Anzeigeverfahrens der zuständigen 
Kommunalaufsichtsbehörde eine konventionelle Ver-
gleichsrechnung vorzulegen. In dieser Vergleichsrech-
nung sind die voraussichtlich anfallenden Kosten und 
Risiken in Abhängigkeit vom konkreten Vertragsmodell 
anzusetzen. Bei Leasinggeschäften der Gemeinden sind 
für die Bilanzierung und die Veranschlagung im Haus-
haltsplan die Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3 entsprechend 
anzuwenden.

5.3.2
Sale-and-Lease-Back-Modelle 

Im Rahmen von Sale-and-Lease-Back-Geschäften über-
trägt die Gemeinde das Eigentum an einem Objekt dem 
privaten Investor zur Sanierung, um es zur erforderli-
chen Aufgabenerfüllung von ihm wieder anzumieten. 
Solche Geschäfte sind nach Sinn und Zweck des §  90 
Absatz 3 GO NRW nur dann zulässig, wenn die Nutzung 
des Vermögensgegenstandes zur Aufgabenerledigung der 
Gemeinde langfristig gesichert ist und die Aufgabenerle-
digung dadurch wirtschaftlicher erfolgen kann. Die ste-
tige Aufgabenerledigung ist i.d.R. dann gesichert, wenn 
das Sale-and-Lease-Back-Geschäft zur Werterhaltung 
oder Wertsteigerung des Objekts bestimmt ist und der 
Gemeinde daran zur Aufgabenerfüllung ein langfristiges 
Nutzungsrecht sowie eine Rückkaufoption eingeräumt 
werden.

6
Geltungsdauer

Der Runderlass tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft und 
zum 31. Dezember 2019 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 866
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Außenstelle Bonn 
der Republik Korea

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.27-1/14 
v. 9. 12. 2014

Die Botschaft der Republik Korea hat über das Auswär-
tige Amt mitgeteilt, dass Herr Generalkonsul Sae-young 
Kwon seit dem 1. September 2014 die Leitung der Au-
ßenstelle Bonn übernommen hat.

Die übrigen Kontaktdaten bleiben unverändert.

– MBl. NRW. 2014 S. 871
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